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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/012/2017 AZ:

11.01.2017

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,2 - 
Liegenschaften/Technik

Erneuerung der Schau-/Aushangkästen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
26.01.2017 Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung
07.02.2017 Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung
16.02.2017 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Im Gemeindegebiet von Aumühle befinden sich fünf Schau-/ Aushangkästen, in denen 
Informationen für die Bevölkerung veröffentlicht werden.

Die Standorte sind: 
- Bismarckallee 21 vor dem Rathaus
- Bergstraße neben der dortigen Apotheke
- Sachsenwaldstraße vor dem TuS Gebäude
- Emil-Specht-Allee Einmündung Bahnhofsvorplatz und 
- Friedrichsruh am Parkplatz Bismarck-Museum

Alle Schaukästen sind in einem schlechten Zustand. Drei der Schaukästen sind in einem 
sehr schlechten Zustand, so dass diese erneuert werden müssen. 

Die gläserne Vorderfront lässt sich bei allen Schaukästen nur nach oben öffnen. Der 
Nachteil besteht darin, dass immer zwei Mitarbeiter des Bauhofes unterwegs sein müssen. 
Einer sichert die Öffnung, der zweite nimmt die alte Bekanntmachungen heraus und hängt 
die aktuellen Bekanntmachungen hinein.
Die beschädigten Schaukästen lassen sich nicht mehr reparieren.

Die neuen Schaukästen sollten über Flügeltüren verfügen, die zur Seite geöffnet werden 
können. Weiterhin sollten die Kästen etwas breiter sein, um mehr Informationen 
aufnehmen zu können. Ebenso sollten die neuen Schaukästen über eine 
Beleuchtungsvorrichtung verfügen, selbst wenn diese aktuell unbeleuchtet sind sowie kein 
Anschluss an das Stromnetz vorgesehen ist. Eine spätere Nachrüstung würde erheblich 
teurer werden. Des Weiteren sollen alle neuen Schaukästen einheitliche Schlösser 
bekommen.
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Der Schaukasten am Rathaus sollte über folgende Maße verfügen: 2300mm x 1000 mm 
Für die anderen 4 Schaukästen sind die Abmaße 1800mm x 1000mm ausreichend.

Die Erneuerung der 5 gemeindlichen Schaukästen kostet voraussichtlich rund 8.500,00 
Euro brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Nein
Im Vermögenshaushalt: Ja

Einnahmen: € Ausgaben: 9.000,00 €
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle: 12.2.7600.9400
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen: €

voraussichtl. jährl. 
Folgekosten: €

Deckung:/Bemerkung:

planmäßig: Nein überplanmäßig: Nein außerplanmäßig: Ja
€ €

Mehreinnahmen: Nein Minderausgaben: Nein
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle:

Beschlussvorschlag:

Beschluss Umweltausschuss:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss der Gemeindevertretung zu 
empfehlen, die alten und teils desolaten gemeindlichen Schaukästen zu erneuern.

Beschluss Finanzausausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die alten und teils desolaten 
gemeindlichen Schaukästen zu erneuern sowie der außerplanmäßigen Ausgabe auf der 
HHSt 12.2.7600.9400 statt zu geben.

Beschluss Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt, die alten und teils desolaten gemeindlichen 
Schaukästen für bis zu 9.000,00 Euro zu erneuern.

Der außerplanmäßigen Ausgabe auf der HHSt 12.2.7600.9400 wird stattgegeben.
Die Deckung erfolgt durch eine überplanmäßige Entnahme aus der Allgemeinen 
Rücklage.

Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters den 
Auftrag an diesen zu erteilen.



Seite: 3/3

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:


	Vorlage

